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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Ruhland beabsichtigt auf Antrag des Grundst�ckseigent�mers mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes �Wohnbebauung an der Ringstra�e/Bernsdorfer Stra�e 
20 A�, Planungsrecht f�r ein allgemeines Wohngebiet herbeizuf�hren. 

Da hinsichtlich des Vorhabens artenschutzrechtliche Belange ber�hrt sein k�nnen, wurde 
das B�ro f�r Landschaftsplanung und Naturschutz mit der Erstellung eines 
Artenschutzbeitrages beauftragt. 

2 Grundlagen
2.1 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der Bearbeitung bilden: 

� das Gesetz �ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51) in der aktuell g�ltigen Fassung vom 
15. Sept. 2017

� Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) zur Erhaltung der nat�rlichen Lebensr�ume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt. - Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften Nr. L 305/42.

� Richtlinie des Rates �ber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VSchRL) vom 
2. April 1979 (79/409/EWG) (zuletzt ge�ndert durch die Richtlinie 94/24/EG vom 
8.6.1994)

Am 18. Dezember 2007 sind die im Hinblick auf den Artenschutz relevanten �nderungen
des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umsetzung des Urteils des Europ�ischen 
Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03 in Kraft getreten (BGBI I S 
2873). Au�erdem ist am 15. Sept. 2017 die Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes 
in Kraft getreten. Alle Gesetzeszitate beziehen sich im Folgenden auf diese Neufassung. 

Der besondere Artenschutz nach nationalem und europ�ischem Recht stellt ein 
eigenst�ndiges Instrument des Naturschutzes im Rahmen von Zulassungsverfahren dar. 

Im vorliegenden Artenschutzbeitrag (ASB) werden: 

� die artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG bez�glich der gemeinschaftsrechtlich gesch�tzten Arten (alle europ�ischen 
Vogelarten, Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erf�llt 
werden k�nnen, ermittelt und dargestellt,

� sofern Verbotstatbest�nde erf�llt sind, die naturschutzfachlichen Voraussetzungen f�r 
eine Ausnahme von den Verboten gem. � 45 Abs. 7 BNatSchG gepr�ft. 
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Die ausschlie�lich national streng und besonders gesch�tzten Arten werden im Rahmen 
der Eingriffsregelung gem. � 17 Abs. 4 BNatSchG ber�cksichtigt. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde des � 44 Abs. 1 sind 
folgenderma�en gefasst:

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders gesch�tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu t�ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
besch�digen oder zu zerst�ren,

2. wild lebende Tiere der streng gesch�tzten Arten und der europ�ischen Vogelarten 
w�hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, �berwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu st�ren; eine erhebliche St�rung liegt vor, wenn sich 
durch die St�rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhest�tten der wild lebenden Tiere der besonders gesch�tzten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu besch�digen oder zu zerst�ren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders gesch�tzten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu besch�digen oder zu 
zerst�ren."

Werden Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bez�glich der 
gemeinschaftsrechtlich gesch�tzten Arten ber�hrt, m�ssen die Ausnahmevoraus-
setzungen des � 45 Abs. 7 BNatSchG erf�llt sein. 

Als f�r Bauvorhaben einschl�gige Ausnahmevoraussetzungen muss nachgewiesen 
werden, dass: 

� zwingende Gr�nde des �berwiegenden �ffentlichen Interesses, einschlie�lich solcher 
sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen,

� zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeintr�chtigungen der 
relevanten Arten f�hren, nicht gegeben sind und

� sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht 
verschlechtert.
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2.2 Planungsgrundlagen

Als Planungsgrundlage wurde verwendet:

� 2. Vorentwurf zum Bebauungsplan �Wohnbebauung an der Ringstra�e/Bernsdorfer 
Stra�e 20A� - ISP Ingenieurb�ro Stadtplanung Diecke, Stand Juli 2021

3 Vorhabensbeschreibung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ruhland hat in ihrer �ffentlichen Sitzung am 
15.3.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans �Wohnbebauung an der Ringstra�e/ 
Bernsdorfer Stra�e 20A� in Ruhland im Aufstellungsverfahren der Innenentwicklung nach 
� 13a BauGB eingeleitet. Vorgesehen ist die Nutzungsart �Allgemeines Wohngebiet�. 

Das auf der Baufl�che befindliche Vereins- und Werkstattgeb�ude soll in diesem 
Zusammenhang abgerissen werden. 

4 Untersuchungsgebiet

Das etwa 0,66 ha gro�e B-Plangebiet, welches gleichzeitig auch das Untersuchungsgebiet 
darstellt, befindet sich im Landkreis Oberspreewald-Lausitz auf den Flurst�cken 971/11 
und 1969 der Flur 4, Gemarkung Ruhland. 

Abb. 1: ungef�hre Lage des B-Plangebietes
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Das B-Plangebiet wird �berwiegend von asphaltierten oder betonierten Zuwegungen und 
Stellfl�chen eingenommen (Fotos 3, 4 und 7). Am Westrand liegt eine sch�tter 
bewachsene Gras- und Staudenflur mit gr��eren Vorkommen des Mauerpfeffers (Foto 1)
und einigen Geh�lzen. Mit Geh�lzen (Birke, Kiefer, Roteiche, Apfel, Wei�dorn, 
Sp�tbl�hende Traubenkirsche, Pflaume, Flieder, Rosen und Ginster) durchsetzte Gras-
und Staudenfluren finden sich u. a. auch am S�dwestrand sowie am S�dostrand des 
Vorhabensgebietes (Fotos 2 und 6). Der �u�erste Nordosten wird von einer kleinen
Erdaufsch�ttung eingenommen, welche mit Brombeerfluren �berwachsen ist (Foto 5). 

Im S�dwesten befindet sich ein L-f�rmiges, teilweise unterkellertes Geb�ude mit 
Flachdach, welches derzeit als Vereinshaus und Autowerkstatt genutzt wird (Fotos 8, 9 
und 10). 

Das B-Plangebiet ist im Nordwesten, Westen und S�den von mit Eigenheimen bebauten
Grundst�cken umgeben. N�rdlich des Vorhabensgebietes grenzt Wald an. Im Osten und 
S�dosten schlie�en Geh�lzs�ume und Ackerfl�chen an (vgl. Karte 1).

5 Ermittlung der pr�frelevanten Arten

Der Pr�frahmen des Artenschutzbeitrages umfasst die Arten des Anhang IV der FFH-RL 
sowie alle europ�ischen Vogelarten. Aufgrund der vorgefundenen Habitatstrukturen 
geh�ren Brutv�gel zu den pr�frelevanten Arten. Das Vorhabensgebiet befindet sich nicht
in einem Bereich mit Rastvogelkonzentrationen. 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die im Land Brandenburg vorkommenden Arten des 
Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgef�hrt.

Die Anhang IV-Arten wurden im Rahmen einer Potenzialanalyse auf ihre Relevanz hin 
abgepr�ft. Grundlage hierf�r sind u.a. die von April bis Mai 2021 im Untersuchungsgebiet 
durchgef�hrten Erfassungen (vgl. Kap. 6). Pr�frelevante Arten sind fett hervorgehoben.

Tab. 1: Pr�frelevante Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und ihr Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet

Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

S�ugetiere
Wolf Canis lupus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Biber Castor fiber kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Fischotter Lutra lutra kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Feldhamster Cricetus cricetus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�es Mausohr Myotis myotis keine Quartiere nur pot. Jagdrevier
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii keine Quartiere kein pot. Lebensraum
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

Fransenfledermaus Myotis nattereri keine Quartiere nur pot. Jagdrevier
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus keine Quartiere nur pot. Jagdrevier
Gro�e Bartfledermaus Myotis brandtii keine Quartiere nur pot. Jagdrevier
Teichfledermaus Myotis dasycneme keine Quartiere kein pot. Lebensraum
Wasserfledermaus Myotis daubentonii keine Quartiere kein pot. Lebensraum
Braunes Langohr Plecotus auritus keine Quartiere nur pot. Jagdrevier
Graues Langohr Plecotus austriacus keine Quartiere nur pot. Jagdrevier
Mopsfledermaus Barbastella 

barbastellus
keine Quartiere nur pot. Jagdrevier

Breitfl�gelfledermaus Eptesicus serotinus keine Quartiere nur Jagdrevier
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii keine Quartiere Arealrestriktion
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus keine Quartiere nur pot. Jagdrevier
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus keine Quartiere nur Jagdrevier
M�ckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus keine Quartiere kein pot. Lebensraum
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii keine Quartiere nur pot. Jagdrevier
Abendsegler Nyctalus noctula keine Quartiere nur Jagdrevier
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri keine Quartiere kein pot. Lebensraum

Reptilien
Europ�ische 
Sumpfschildkr�te

Emys orbicularis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Glattnatter Coronella austriaca kein Vorkommen lt. Kartierung
�stliche 
Smaragdeidechse

Lacerta viridis kein Vorkommen lt. Kartierung

Zauneidechse Lacerta agilis nachgewiesen lt. Kartierung

Amphibien
Kammmolch Triturus cristatus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Moorfrosch Rana arvalis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Springfrosch Rana dalmatina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Laubfrosch Hyla arborea kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Rotbauchunke Bombina bombina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Knoblauchkr�te Pelobates fuscus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kreuzkr�te Bufo calamita kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Wechselkr�te Bufo viridis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

K�fer
Heldbock Cerambyx cerdo kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Eremit Osmoderma eremita kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

Scharlachroter Plattk�fer Cucujus cannaberinus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Breitrand Dytiscus latissimus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Schmalbindiger Breit-
fl�gel-Tauchk�fer

Graphoderus lineatus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Libellen
Sibirische Winterlibelle Sympaecma paedisca kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gr�ne Keiljungfer Ophiogomphus caecilia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�e Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
�stliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Schmetterlinge
Eschen-Scheckenfalter Euphydryas aurinia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�er Feuerfalter Lycaena dispar kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Blauschillernder 
Feuerfalter

Lycaena helle kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Thymian-
Ameisenbl�uling

Maculinea arion kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbl�uling

Maculinea nausithous kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbl�ulimg

Maculinea teleius kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Nachtkerzenschw�rmer Proserpinus proserpina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Mollusken
Kleine Flussmuschel Unio crassus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gef��pflanzen
Wasserfalle Aldrovanda versiculosa kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Sumpf-Engelwurz Angelica palustris kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Froschkraut Luronium natans kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Einfacher Rautenfarn Botrychium simplex kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Frauenschuh Cypripedium calceolus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Silberscharte Jurinea cyanoides kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Biegsames Nixkraut Najas flexilis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kriechender Sellerie Apium repens kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Vorblattloses Thesium abracteatum kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

Vermeinkraut
Firnisgl�nzendes 
Sichelmoos

Hamatocaulis 
vernicosus

kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gr�nes Besenmoos Dicranum viride kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gr�nes Koboldmoos Buxbaumia viridis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Langstieliges 
Schwanenhalsmoos

Meesia longiseta kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Die artenschutzrechtliche Pr�fung erstreckt sich somit auf Flederm�use, die Zauneidechse 
und Brutv�gel.

6 Methodik der floristischen und faunistischen Erfassungen

Flora 

Erfassungen von Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden am 29. Mai 
2021 durchgef�hrt.

Geb�ude bewohnende Arten

Das auf der Vorhabensfl�che befindliche Vereins- und Werkstattgeb�ude wurde am 20. 
April 2021 hinsichtlich potenzieller Fledermauswinterquartiere, Brutm�glichkeiten f�r V�gel 
und Nistpl�tze f�r Hornissen untersucht. Begutachtet wurden die Dachbereiche und 
Au�enmauern soweit diese zug�nglich oder einsehbar waren. Speziell geachtet wurde auf 
Ansammlungen von Fledermauskot, spezifische Ger�che, Versteckm�glichkeiten f�r 
Flederm�use, alte Vogel- und Hornissennester. Die Kellerr�ume wurden keiner 
Begutachtung unterzogen, da diese f�r Flederm�use nicht zug�nglich sind. Am 20.
September 2021 wurde der Dachboden �ber der Autowerkstatt inspiziert.

H�hlenb�ume

Erfassungen von H�hlungen, Ritzen und Spalten als Lebensst�tten f�r Flederm�use, 
Brutv�gel, gesch�tzte Holz bewohnende K�fer und Hornissen in B�umen wurden am 20. 
April 2021 vorgenommen. 

Bez�glich des Auftretens Holz bewohnender K�ferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
(Eremit und Heldbock) sowie weiterer besonders gesch�tzter Arten (Rosenk�fer) wurde 
besonders auf arttypische Fra�bilder bzw. das Auftreten von Fra�resten (Kotpillen) der 
betreffenden Arten geachtet.
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Flederm�use

Am Abend des 17. Mai 2021 fand mit 2 Beobachtern unter Zuhilfenahme von 
Fledermausdetektoren des Typs Batscanner und starken Taschenlampen eine 
Fledermaus-Ausflugskontrolle aus dem Geb�ude statt. Die Kontrolle erfolgte von 21.00 bis 
22.30 Uhr. An diesem Tag wehte leichter Wind, der Himmel war klar und es wurden zu 
Ende der Beobachtungszeit Temperaturen von 12 �C gemessen. Aufgrund einer 
telefonischen Mitteilung eines der Nutzer der Autowerkstatt (Wiesner) bzgl. geh�ufter 
Fledermausnachweise auf Videos der vor der Autowerkstatt angebrachten 
�berwachungskamera wurde am 21. August 2021 zwischen 20.00 und 21.30 Uhr mit 2 
Beobachtern eine weitere Ausflugskontrolle aus dem Geb�ude durchgef�hrt. Die 
Lufttemperatur betrug zwischen 20�C und 19�C, es war nahezu windstill mit geringer 
Bew�lkung.

Reptilien

Kartierungen zu Reptilienvorkommen im Bereich des Untersuchungsgebietes erfolgten 
von Ende April bis Ende Mai 2021. Die Begehungen wurden an jahreszeitlich warmen, 
windarmen, sonnigen Vor- oder Nachmittagen des 20. April sowie des 16. und 29. Mai 
durchgef�hrt. 

Brutv�gel

Die Brutvogelkartierung erfolgte als fl�chendeckende Revierkartierung auf der 
Vorhabensfl�che. Die Begehungstermine waren der 20. April sowie der 16., 17. und 29. 
Mai 2021. Gesang der M�nnchen in Verbindung mit Reviertreue, in manchen F�llen auch 
das Warnen der Altv�gel und Futtertragen, Nestfunde oder sonstiges revieranzeigendes 
Verhalten wurden als ausreichende Hinweise auf ein Revier bzw. Brutvorkommen 
gewertet. 

Waldameisen

Erfassungen von besonders gesch�tzten, H�gel bauenden Waldameisen der Gattung 
Formica s. str. wurden am 20. April 2021 vorgenommen.

7 Wirkungen des Vorhabens

Nachfolgend werden potenzielle baubedingte Wirkfaktoren abgepr�ft, welche bezogen auf 
den Bebauungsplan �Wohnbebauung an der Ringstra�e/Bernsdorfer Stra�e 20A� 
relevante Beeintr�chtigungen und St�rungen von europarechtlich gesch�tzten Tierarten 
verursachen k�nnen. Anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren treten voraussichtlich 
nicht auf.

FlÄcheninanspruchnahme

Es werden durch m�gliche Bebauungen potenziell ca. 250 m2 Habitatfl�che der 
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Zauneidechse sowie Nistst�tten des Hausrotschwanzes beseitigt. 

LÄrmwirkungen, optische StÅrungen, ErschÇtterungen

Im Zuge von Bauma�nahmen k�nnen L�rmemissionen, optische St�rungen und 
Ersch�tterungen entstehen, welche zu St�rungen der Zauneidechse und von Brutv�geln 
f�hren k�nnen. 

NÄhr- und Schadstoffemissionen, 

Im Fall von baubedingten Havarien auftretende Schadstoffemissionen sind zwar nicht 
auszuschlie�en, sind aber in ihrer Wirkung auf die vorkommenden Arten vernachl�ssigbar.

Barrierewirkungen/Zerschneidung

Barriere- oder Zerschneidungswirkungen treten nicht auf. Wanderungsbewegungen f�r 
Reptilien bleiben weiterhin gew�hrleistet. 

TÅtungsrisiko

Durch Baut�tigkeiten besteht eine potenzielle T�tungsgef�hrdung f�r Zauneidechsen,
Brutv�gel und Waldameisen.

8 Bestandsdarstellung und artenschutzrechtliche Pr�fung 
8.1 Flora

Auf der Vorhabensfl�che wurden zu den Kartierzeitpunkten keine streng oder besonders 
gesch�tzten Pflanzenarten festgestellt. 

8.2 Geb�ude bewohnende Arten

Im Bereich des B-Plangebietes befindet sich ein Geb�ude (Tab. 1). Dieses wurde auf das 
Vorkommen von Flederm�usen, Brutv�geln und der Hornisse �berpr�ft.

Tab. 2: Nachweise von Fortpflanzungsst�tten von Brutv�geln und Hornissen im Vereins-
und Werkstattgeb�ude

Nr. Bezeichnung Fortpflanzungsst�tten
1 Vereins- und Werkstattgeb�ude 

(Fotos 8, 9, 10 und 11)
� diesj�hriger Nistplatz des Hausrotschwanzes 
� ehemaliges Hornissennest

Flederm�use

F�r Flederm�use bietet das Vereins- und Werkstattgeb�ude keine geeigneten Wochen-
stubenquartiere.

Das Vorkommen einzelner Flederm�use im Sommer- oder Winterquartier in Spalten im 
Bereich von Stahltr�gern der Dachkonstruktion sowie des Dachbodens �ber der Werkstatt 
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(Foto 11) erscheint unwahrscheinlich, kann jedoch nicht v�llig ausgeschlossen werden.
Die artenschutzrechtliche Pr�fung der Flederm�use erfolgt im Kapitel 8.4.

Brutv�gel

Auf einem Stahltr�ger der Dachkonstruktion fand sich am 20.4.21 ein mit einer Brut 
belegtes Hausrotschwanznest (Foto 12). Die artenschutzrechtliche Pr�fung der Brutv�gel 
erfolgt im Kapitel 8.6.

Hornissen

Auf dem Dachboden �ber der Werkstatt wurde am 20.9.21 ein �lteres Hornissennest in 
einer dort lagernden Holzpalette festgestellt. 

Beeintr�chtigungen der Hornisse k�nnen durch eine bauzeitliche Regelung sowie durch 
den Einsatz einer naturschutzfachlichen Baubetreuung vermieden werden (V2 � vgl. 
Kapitel 9.2).

8.3 H�hlenb�ume

Im B-Plangebiet wurde im Fr�hjahr 2021 nur ein H�hlenbaum (vermutlich Apfelbaum) 
vorgefunden. Der abgestorbene Baum (Foto 14) stockt am Westrand des 
Vorhabensgebietes (vgl. Karte 2). Er weist einen hohlen Stamm auf. 

Hinweise auf eine aktuelle oder vormalige Nutzung als Vermehrungs- oder Ruhest�tte 
durch Brutv�gel, Flederm�use oder gesch�tzte, Holz bewohnende K�fer konnten nicht 
gefunden werden. 

Brutb�ume von Heldbock, Eremit oder Rosenk�fern wurden innerhalb des B-Plangebietes
nicht festgestellt. 

8.4 Flederm�use

Bei der Ausflugskontrolle am 17. Mai 2021 wurden keine aus dem Geb�ude ausfliegenden 
Flederm�use erfasst. Es konnten nur gelegentliche �berfl�ge des Gro�en Abendseglers 
im hohen Luftraum registriert werden. Weitere Arten wurden an diesem Tag nicht 
detektiert. Bei der Ausflugskontrolle am 21. August 2021 konnten ab 20.40 Uhr mehrfach 
Nahrungsfl�ge von Zwergflederm�usen im nahen Geb�udeumfeld festgestellt werden. An 
diesem Tag waren Stechm�cken sehr h�ufig anzutreffen. Hinzu kamen gelegentliche 
�berfl�ge des Gro�en Abendseglers sowie der Breitfl�gelfledermaus. Aus dem Geb�ude 
flogen wie auch schon im Mai keine Flederm�use aus.

Auch die am 20.9.21 erfolgte Kontrolle des Dachbodens �ber der Werkstatt erbrachte 
keine Hinweise auf ehemalige oder aktuelle Fledermausvorkommen.
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Da auch keine Fledermausquartiere im Geh�lzbestand festgestellt wurden, kann das 
Vorhandensein einer Wochenstube im B-Plangebiet mit hoher Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Das Vorkommen einzelner Flederm�use im Sommer- oder Winterquartier in 
Spalten im Bereich von Stahltr�gern der Dachkonstruktion sowie des Dachbodens �ber 
der Werkstatt (Foto 11) erscheint jedoch nicht v�llig unwahrscheinlich. Eine 
Beeintr�chtigung von Flederm�usen im Sommer- oder Winterquartier kann durch eine 
bauzeitliche Regelung sowie durch den Einsatz einer naturschutzfachlichen Baubetreuung 
weitgehend gemindert werden (V2 � vgl. Kapitel 9.2).

Das Umfeld des Geb�udes sowie der Geh�lzbestand des B-Plangebietes werden als
Fledermaus-Jagdhabitat genutzt. Neben den von uns nachgewiesenen Arten Breitfl�gel-
und Zwergfledermaus sowie dem gro�en Abendsegler kommen daneben potenziell vor 
allem Gro�es Mausohr, Fransenfledermaus, Kleine und Gro�e Bartfledermaus, Graues 
und Braunes Langohr sowie Mops-, Zweifarb- und Rauhautfledermaus in Betracht. 

Das Gro�e Mausohr, die Kleine Bartfledermaus und die Mopsfledermaus gelten nach der 
aktuellen �Roten Liste� des Landes Brandenburg (MUNR 1992) als vom Aussterben 
bedroht, Fransenfledermaus, Graues Langohr und Zweifarbfledermaus gelten als stark 
gef�hrdet, Braunes Langohr, Breitfl�gelfledermaus, Rauhautfledermaus und Abendsegler 
als gef�hrdet. Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgef�hrt und nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz streng gesch�tzt. Das Gro�e Mausohr und die Mopsfledermaus 
sind zudem Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie.

Tab. 3: Schutz- und Gef�hrdungsstatus der nachgewiesenen und potenziell im B-
Plangebiet jagenden Fledermausarten

Art RL BB Schutz-
status

Gro�es Mausohr Myotis myotis 1 s, II, IV
Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 s, IV
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 1 s, IV
Gro�e Bartfledermaus Myotis brandtii 2 s, IV
Graues Langohr Plecotus austriacus 2 s, IV
Braunes Langohr Plecotus auritus 3 s, IV
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1 s, II, IV
Breitfl�gelfledermaus Eptesicus serotinus 3 s, IV
Zweifarbfledermaus Vespertillio murinus 2 s, IV
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 4 s, IV
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 s, IV
Gro�er Abendsegler Nyctalus noctula 3 s, IV

A b k � r z u n g e n: 

Gef�hrdung: RL BB - Rote Liste Brandenburg (MUNR 1992)

Gef�hrdungskategorien: 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gef�hrdet, 3 - gef�hrdet, 4 - potenziell 
gef�hrdet

Schutzstatus: s  - streng gesch�tzte Art gem�� BNatSchG � 7 Abs. 2 Nr. 14,
II - Art nach Anhang II der FFH-Richtlinie ,
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IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Der durch das geplante Bauvorhaben eintretende geringe Verlust an Geh�lz- und 
Freifl�chen als Jagdhabitate kann vernachl�ssigt werden, da sich im n�heren Umfeld 
ausreichend gro�e Fl�chen gleichartiger Habitate befinden.

8.5 Reptilien

W�hrend der Kartierungen zur Reptilienfauna im Fr�hjahr 2021 wurde innerhalb des B-
Plangebietes mit der Zauneidechse nur eine Reptilienart festgestellt. 

Die Zauneidechse gilt nach der aktuellen Roten Liste des Landes Brandenburg als 
gef�hrdet (SCHNEEWEI� et al. 2004). Sie ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng 
gesch�tzt und geh�rt zu den Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie. 

Tab. 4: Gef�hrdungs- und Schutzstatus der Zauneidechse

Art RL BB Schutzstatus 

Zauneidechse Lacerta agilis 3 s, IV
A b k � r z u n g e n: 

Gef�hrdung: RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEI� et al. 2004)

Gef�hrdungskategorien: 3 - gef�hrdet

Schutzstatus: s  - streng gesch�tzte Art gem�� BNatSchG � 7 Abs. 2 Nr. 14,
IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Zauneidechse

Bei den 3 Kartierungsdurchg�ngen im Verlauf des Fr�hjahrs 2021 wurden im 
Vorhabensgebiet an sechs Stellen Zauneidechsen beobachtet (vgl. Karte 2). Reviere 
adulter und Aufenthaltspl�tze vorj�hriger Zauneidechsen fanden sich am Ost- und 
Nordrand des Vorhabensgebietes. Die Reviere sind allesamt Grenzreviere und haben 
ihren Mittelpunkt auf den angrenzenden Grundst�cken. Es wurden insgesamt 2 adulte 
M�nnchen sowie vier vorj�hrige Jungtiere (Foto 13) nachgewiesen. 

Da bei Zauneidechsenkartierungen, selbst bei h�herer Begehungsanzahl, immer nur ein 
Teil der gesamten Population erfasst werden kann, wird in Anlehnung an BLANKE (2004) 
im Bereich des B-Plangebietes unter der Annahme eines Faktors 2 eine derzeitige 
Gesamtpopulationsgr��e von nicht mehr als 12 Adulten und Subadulten vermutet. Hinzu 
kommt im Sp�tsommer und Herbst eine gr��ere Anzahl von Schl�pflingen. Der
festgestellte Bestand ist vermutlich Teil einer gr��eren Population, welche angrenzende 
Siedlungsfl�chen, Acker- und Waldr�nder besiedelt. 

Der festgestellte Zauneidechsenlebensraum innerhalb des B-Plangebietes umfasst 
potenziell ca. 600 m2, wovon mindestens ca. 350 m2 am S�dostrand erhalten bleiben.  

Im Folgenden wird in einem Formblatt die Betroffenheit der Zauneidechse 
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zusammenh�ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG werden abgepr�ft. 

Tab. 5: Formblatt Zauneidechse 

Zauneidechse

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ�ische Vogelart gem�� Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung
Kurzbeschreibung Aut�kologie/Verbreitung in BB
Zauneidechse: Die Zauneidechse ist �kologisch wenig anspruchsvoll und bevorzugt als Lebensraum krautiges 
oder bebuschtes sonniges und nur m��ig feuchtes Gel�nde. Wichtig sind vegetationsfreie Kleinfl�chen, die als 
Sonnenpl�tze dienen sowie in unmittelbarer N�he gelegene Versteckpl�tze wie B�sche, Steinhaufen u.�.. 
Zauneidechsen sind au�erhalb ihrer W interquartiere in Abh�ngigkeit von den W itterungsbedingungen von Anfang 
M�rz bis Mitte November anzutreffen. Die Eiablage findet normalerweise im Juni und Juli statt. Adulte Tiere 
(insbesondere M�nnchen) suchen schon Ende August, W eibchen sp�testens Anfang Oktober ihre W interquartiere 
auf. In den durchschnittlich sehr warmen Monaten Juni und Juli ist die t�gliche Aktivit�tszeit stark verringert und 
insbesondere die hei�en Tagesabschnitte werden gemieden. Die Zauneidechse ist im Land Brandenburg in 
nahezu allen Landesteilen zu finden und speziell in der Niederlausitz noch h�ufig anzutreffen.

Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen potenziell m�glich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch�digungs- und St�rungsverbote nach � 44 
Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
Artspezifische Vermeidungsma�nahmen sowie vorgezogene Ausgleichsma�nahmen

gem. LBP vorgesehen
gem. FFH-VP vorgesehen
im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr�fung neu zu entwickeln

V1 - Abfang und Umsiedlung (Kap. 9.1)
K1 - Errichtung eines Zauneidechsen-Ersatzhabitates (Kap. 9.2)

Prognose und Bewertung des T�tungsverbotes gem. � 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 
Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch�digung, 
Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten (baubedingt)

Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikanteT�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef�hrdung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef�hrdung f�hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Der Gefahr der baubedingten T�tung von Zauneidechsen kann durch ein vorheriges Abfangen und Umsiedeln (V1) 
sowie die Errichtung eines Reptilien-Sperrzaunes (V2) weitgehend begegnet werden. 

Prognose und Bewertung der St�rungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St�ren von Tieren w�hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, �berwinterungs- und 
Wanderungszeiten (baubedingt)

Die signifikante St�rung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die St�rungen f�hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

St�rungen der Zauneidechse k�nnen nicht vermieden werden, f�hren aber nicht zur Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Prognose und Bewertung der Sch�digungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:
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Entnahme, Besch�digung, Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten (baubedingt)
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang gewahrt

Verluste von potenziellen Zauneidechsenlebensr�umen in einer Gr��enordnung von ca. 250 m2 k�nnen 
vermutlich nicht vermieden werden. Diese werden durch die Herstellung eines 250 m2 gro�en Zauneidechsen-
Ersatzhabitates innerhalb des B-Plangebietes ausgeglichen (K1).

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbest�nde
Die Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr�nde f�r eine Ausnahme erforderlich)
treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr�fung endet hiermit)

8.6 Brutv�gel

Bei den im Fr�hjahr 2021 durchgef�hrten Kartierungen wurde im Untersuchungsgebiet nur 
der Hausrotschwanz als Brutvogel nachgewiesen (vgl. Kap. 8.2 und Karte 2). 

Der Hausrotschwanz gilt nach der aktuellen �Roten Liste� des Landes Brandenburg
(RYSLAVY et al. 2019) als ungef�hrdet. Er ist allerdings nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz besonders gesch�tzt. 

Tab. 6: Die Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes

Art RL 
BB

Schutz-
status

Status 
(Reviere 2021)

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - b BV (1) 
A b k � r z u n g e n: 

Gef�hrdung: RL BB - Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2019) 

Gef�hrdungskategorien: 

Schutzstatus: b  - besonders gesch�tzte Art gem�� BNatSchG � 7 Abs. 2 Nr. 13

Status: BV - Brutvogel

Im Folgenden wird in einem Formblatt die Betroffenheit des Hausrotschwanzes 
zusammenh�ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG abgepr�ft.

Tab. 7: Formblatt Brutv�gel in und an Geb�uden 

Artengruppe:  Brutv�gel in und an Geb�uden
(Hausrotschwanz)

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ�ische Vogelarten gem�� Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung
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Kurzbeschreibung Aut�kologie/Verbreitung in BB
Beim Hausrotschwanz handelt es sich um eine im Land Brandenburg ungef�hrdete und h�ufige Brutvogelart. 
Hausrotschwanz: Nischenbr�ter in Geb�uden, zur Brutzeit ausschlie�lich im Siedlungsbereich anzutreffen; 
Brutzeit Anfang April bis Anfang September; im Land BB fl�chendeckend mit ca. 25.000 bis 40.000 BP verbreitet, 
abnehmender Trend (RYSLAWY et al. 2019)

Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen potenziell m�glich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch�digungs- und St�rungsverbote nach � 44 
Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
Artspezifische Vermeidungsma�nahmen sowie vorgezogene Ausgleichsma�nahmen

gem. LBP vorgesehen
gem. FFH-VP vorgesehen
im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr�fung neu zu entwickeln

V2 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 7.1)
K2 - Ausbringung von Nisthilfen (vgl. Kap. 7.2)

Prognose und Bewertung des T�tungsverbotes gem. � 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG: 
Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch�digung, 
Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten (baubedingt)

Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef�hrdung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef�hrdung f�hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte T�tung von Eiern und Jungv�geln kann durch eine bauzeitliche Regelung vermieden werden 
(V2). 

Prognose und Bewertung der St�rungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 2 BnatSchG 

Erhebliches St�ren von Tieren w�hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, �berwinterungs- und 
Wanderungszeiten

Die signifikante St�rung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die St�rungen f�hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Potenzielle St�rungen von Bruten k�nnen durch eine bauzeitliche Regelung vermieden werden (V2).

Prognose und Bewertung der Sch�digungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BnatSchG:

Entnahme, Besch�digung, Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten 
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang gewahrt

Eine Zerst�rung von Fortpflanzungsst�tten des Hausrotschwanzes kann durch den Geb�udeabriss nicht 
vermieden werden. Ein Ausgleich f�r die verloren gehende Brutst�tte kann durch die Anbringung von 
Nischenbr�terk�sten oder sonstigen Nisthilfen im Bereich der neu zu errichtenden W ohngeb�ude erfolgen (K2). 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbest�nde
Die Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr�nde f�r eine Ausnahme erforderlich)
treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr�fung endet hiermit)
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8.7 Waldameisen

Innerhalb der B-Planfl�che wurde im Fr�hjahr 2021 ein Nesth�gel der nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz besonders gesch�tzten Roten Waldameise festgestellt (Foto 
15). Dieser befindet sich am Nordrand des B-Plangebietes (vgl. Karte 2). 

Sollte in den Nestbereich eingegriffen werden, ist das Ameisennest, m�glichst w�hrend 
der Sonnungsphase im Fr�hjahr, durch eine Fachfirma an einen geeigneten neuen 
Standort im n�heren Umfeld umzusetzen (V3 � vgl. Kap. 9.1).

Fazit: Unter Ber�cksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und 
Kompensationsma�nahmen kommt es bei den untersuchten Artengruppen zu keinen 
erheblichen Beeintr�chtigungen. Verbotstatbest�nde nach � 44 BNatSchG, Abs. 1 i. V. mit 
Abs. 5 treten somit aller Voraussicht nach nicht ein.

9 Ma�nahmen
9.1 Vermeidungs- und Minderungsma�nahmen

V1 Zur Vermeidung bzw. Minderung der baubedingten T�tungsgefahr von Reptilien ist 
im Rahmen einer naturschutzfachlichen Baubetreuung durch qualifiziertes 
Fachpersonal ein Abfang der Zauneidechsen von der Baufl�che vorzusehen. Dieser 
ist vor Baubeginn, vorzugsweise noch vor der Eiablage im Zeitraum von M�rz bis 
Ende Mai vorzunehmen, kann jedoch auch w�hrend der verbleibenden
Aktivit�tsperiode der Alttiere (Juni bis Ende August) sowie der Schl�pflinge (bis 
Ende Oktober) durchgef�hrt werden. Details hierzu sind im Bauantragverfahren zu 
regeln. Geeignete Fangmethoden sind Netz-, Hand-, Fallen- oder Schlingenfang. 
Nach dem Fang sind die Zauneidechsen in das Ersatzhabitat (vgl. K1 - Kap. 9.2) 
umzusiedeln. Der Fang und die Umsiedlung sind zu dokumentieren. Unmittelbar 
nach dem Zauneidechsenabfang hat eine Baufeldber�umung (Abschieben des 
Oberbodens) stattzufinden. Alternativ kann die Baufl�che auch tempor�r mit einem 
Reptiliensperrzaun abgegrenzt werden, um eine Wiederbesiedlung der Baufl�che
zu verhindern.

V2 Zur Vermeidung der Beeintr�chtigung von Brutv�geln, Flederm�usen und 
Hornissen ist das Vereins- und Werkstattgeb�ude unmittelbar vor einem geplanten 
Abriss durch eine naturschutzfachliche Baubetreuung auf Flederm�use im Sommer-
oder Winterquartier, bestehende Vogelbruten und beflogene Hornissennester
abzusuchen. Falls Flederm�use, Brutv�gel oder Hornissen angetroffen werden, trifft 
die naturschutzfachliche Baubetreuung unter Hinzuziehung der unteren 
Naturschutzbeh�rde weitere Festlegungen zum Bauablauf. 

Optimale Zeitr�ume f�r einen Abriss stellen die Monate M�rz und November dar, da 
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in diesen Monaten nicht mit Brutv�geln gerechnet werden muss und auch 
Hornissenbruten noch nicht begonnen bzw. schon beendet sind. Eventuell 
angetroffene Flederm�use sind zudem in der Lage aufgrund der vorherrschenden 
Temperaturen auch noch selbst�ndig Ersatzquartiere aufzusuchen.

V3 Das von einem potenziellen Eingriff betroffene Waldameisennest ist vor 
Inanspruchnahme der Fl�che, m�glichst w�hrend der Sonnungsphase im Fr�hjahr,
durch eine Fachfirma an einen geeigneten neuen Standort im n�heren Umfeld 
umzusetzen.

9.2 Kompensationsma�nahmen 

K1 Als Ausgleich f�r den durch potenzielle Bauma�nahmen verloren gehenden
Lebensraum der Zauneidechse (bis zu ca. 250 m2) ist im Nordosten der 
B-Planfl�che ein 250 m2 gro�es Ersatzhabitat anzulegen (vgl. Karte 2). Hierzu sind 
ca. 150 m2 Asphalt- bzw. Betonfl�che zu entsiegeln. 

Die Habitatfl�che ist mit folgenden Habitatelementen aufzuwerten: 

� 5 von Sandkr�nzen umgebene Steinhaufen (vgl. Foto 16)

Hierzu werden jeweils Steine der �berwiegenden Gr��enklasse von 10 bis 30 cm 
auf einer Fl�che von ca. 2 m Durchmesser und ca. 1 m H�he aufgesch�ttet. Die 
Steinhaufen sind mit trockenem Astwerk abzudecken und mit einem Sandkranz aus 
Wandkies zu umgeben. Die Steinhaufen k�nnen je nach Verf�gbarkeit mit 
Wurzelstubben angereichert werden.

Zwischen den einzelnen Steinhaufen sind Pflanzungen jeweils einer heimischen 
und standortgerechten Wildrose (z. B. Rosa canina, R. subcanina, R. corymbifera, 
R. caesia, R. rubiginosa, R. elliptica, R. inodora, R. micrantha, R. 
pseudoscabriuscula, R. tomentosa, R. sherardii oder R. dumalis) sowie von drei 
niedrig wachsenden Brombeeren (Rubus caesius, R. corylifolii) vorzunehmen.

Die Ausf�hrungsplanung einschlie�lich der Erstellung eines Pflegekonzeptes sowie 
die Herrichtung der Habitatfl�che haben unter Hinzuziehung einer naturschutz-
fachlichen Baubetreuung mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor dem Abfang der 
Zauneidechsen im Rahmen des Bauantragverfahrens zu erfolgen. Ein Bericht �ber 
die Fertigstellung des Ersatzhabitates ist der unteren Naturschutzbeh�rde 
vorzulegen. 

K2 Als Ausgleich f�r verloren gehende Brutpl�tze des Hausrotschwanzes sind im 
Bereich der geplanten Neubebauung 2 Nischenbr�terk�sten aus Holzbeton 
auszubringen. Alternativ k�nnen auch Nistbretter z. B. in Carports angebracht 
werden.
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Fotodokumentation

Foto 1: sch�ttere, trockene Gras- und 
Staudenflur mit Mauerpfeffer im Westen des 
B-Plangebietes (Foto: Wiesner, 29.5.21)

Foto 2: Gras- und Staudenflur und kleine 
Erdaufsch�ttung im S�dwesten des B-
Plangebietes (Foto: Wiesner, 20.4.21)

Foto 3: asphaltierte Stellfl�che im Ostenl des 
B-Plangebietes (Foto: Wiesner, 20.4.21)

Foto 4: betonierte Stellfl�che im Nordosten 
des B-Plangebietes (Foto: Wiesner, 20.4.21)

Foto 5: Brombeerfluren im Nordostzipfel des 
B-Plangebietes (Foto: Wiesner, 29.5.21)

Foto 6: grasige Bereiche am S�dostrand des 
B-Plangebietes (Foto: Wiesner, 29.5.21)
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Foto 7: asphaltierte Umfahrung im Norden 
des B-Plangebietes (Foto: Wiesner, 29.5.21)

Foto 8: Vereins- und Werkstattgeb�ude -
S�dfront (Foto: Wiesner, 20.4.21)

Foto 9: Vereins- und Werkstattgeb�ude �
West- und Nordfront (Foto: Wiesner, 20.4.21)

Foto 10: Vereins- und Werkstattgeb�ude -
Ostfront (Foto: Wiesner, 20.4.21)

Foto 11: Dachboden �ber der Werkstatt 
(Foto: Wiesner, 20.9.21)

Foto 12: Nest des Hausrotschwanzes (Foto: 
Wiesner, 20.4.21)
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Foto 13: vorj�hriges Jungtier der 
Zauneidechse (Foto: Wiesner, 16.5.21)

Foto 14: abgestorbener H�hlenbaum (Foto: 
Wiesner, 20.4.21)

Foto 15: Nesth�gel der Roten Waldameise 
(Foto: Wiesner, 20.4.21)

Foto 16: Beispiel f�r einen Steinhaufen (Foto: 
Wiesner, 21.6.19)
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